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27 3. Das Berufungsgericht hat auch den Klageantrag 2 zu
Recht f�r begr�ndet erachtet. Der geltend gemachte An-
spruch folgt aus § 8 Abs. 1 S. 1 und Abs. 3 Nr. 3, § 3 a UWG
i.V. m. Art. 23 Abs. 1 S. 2 der VO (EG) Nr. 1008/2008.
28 a) Nach Art. 23 Abs. 1 S. 2 der VO (EG) Nr. 1008/2008 ist
der zu zahlende Endpreis stets auszuweisen und muss den
anwendbaren Flugpreis beziehungsweise die anwendbare
Luftfrachtrate sowie alle anwendbaren Steuern und Geb�h-
ren, Zuschl�ge und Entgelte, die unvermeidbar und zum
ZeitpunktderVerçffentlichungvorhersehbarsind,einschlie-
ßen. Diese Bestimmung stellt eine Marktverhaltensregelung
im Sinne von § 3 a UWG und § 4 Nr. 11 UWG a. F. dar (vgl.
BGH, GRUR 2016, 392 Rn. 15 – Buchungssystem II). Sie
soll die Information und Transparenz in Bezug auf die Preise
f�r Flugdienste gew�hrleisten und damit zum Schutz des
Kundenbeitragen,derdieseDienste inAnspruchnimmt(vgl.
EuGH, Urt. v. 15. 1. 2015 – C-573/13, GRUR 2015, 281
Rn. 33=WRP2015, 326–AirBerlin/Bundesverband;BGH,
GRUR 2016, 392 Rn. 15 – Buchungssystem II).
29 b) Die Revision wendet sich ohne Erfolg gegen die
Beurteilung des Berufungsgerichts, bei der „Servicepau-
schale“ handele es sich um ein in den Endpreis einzurech-
nendes unvermeidbares und zum Zeitpunkt der Verçffent-
lichung vorhersehbares Entgelt im Sinne des Art. 23 Abs. 1
S. 2 der VO (EG) Nr. 1008/2008.
30 (1) Eine bei der Buchung regelm�ßig anfallende Bear-
beitungsgeb�hr („Service Charge“, „Servicepauschale“)
stellt ein im Sinne des Art. 23 Abs. 1 S. 2 der VO (EG)
Nr. 1008/2008 unvermeidbares und im Zeitpunkt der Ver-
çffentlichung vorhersehbares Entgelt dar, das in den bei
jeder Preisangabe anzugebenden Endpreis einzubeziehen
ist (vgl. BGH, Beschl. v. 18. 9. 2009 – I ZR 29/12, GRUR
2013, 1247 Rn. 9 = WRP 2013, 1593 – Buchungssystem I;
BGH, GRUR 2016, 392 Rn. 20 – Buchungssystem II).
31 Entgegen der Ansicht der Revision spricht gegen die
Einordnung der Servicepauschale als unvermeidbares Ent-
gelt nicht der Umstand, dass mit der American Express-
Kreditkarte zahlende Kunden diese Pauschale nicht ent-
richten m�ssen. Nach Erw�gungsgrund 16 der VO (EG)
Nr. 1008/2008 dient die Pflicht zur Ausweisung des End-
preises einschließlich aller Steuern, Geb�hren und Entgel-
te dem Zweck, den Kunden in die Lage zu versetzen, die
Preise verschiedener Luftfahrtunternehmen f�r Flugdiens-
te effektiv zu vergleichen. Dieser Zweck, der bei der
Auslegung der Richtlinie zu ber�cksichtigen ist (EuGH,
GRUR 2015, 281 Rn. 34 – Air Berlin/Bundesverband),
w�rde verfehlt, wenn der Anbieter der Einbeziehung der
Servicepauschale in den Endpreis gem�ß Art. 23 Abs. 1
S. 2 der VO (EG) Nr. 1008/2008 dadurch entgehen kçnnte,
dass er einzelne Kundengruppen, die ein bestimmtes Zah-
lungsmittel nutzen, durch den Erlass der Pauschale bevor-
zugt. F�r Kunden, die das privilegierte Zahlungsmittel
nicht nutzen, ist ein effektiver Preisvergleich nicht mçg-
lich, wenn der angezeigte Endpreis die von ihnen zu ent-
richtende Servicepauschale nicht enth�lt. Nach dem am
Schutzzweck der Vorschrift orientierten Verst�ndnis sind
Entgelte nicht nur dann unvermeidbar im Sinne des Art. 23
Abs. 1 S. 2 der VO (EG) Nr. 1008/2008, wenn jeder Kunde
sie aufzuwenden hat, sondern grunds�tzlich bereits dann,
wenn nicht jeder Kunde sie vermeiden kann.
32 (2) Die Revision macht weiter ohne Erfolg geltend, der
von der Beklagten vorgesehene „Zahlungsfilter“ ermçg-
liche den gebotenen Preisvergleich, weil dem Kunden nach
Eingabe des von ihm gew�nschten Zahlungsmittels und
Bet�tigen des Feldes „Neue Preisberechnung“ der f�r sein
Zahlungsmittel geltende Endpreis angezeigt werde.

33 Nach Art. 23 Abs. 1 S. 2 der VO (EG) Nr. 1008/2008 ist
der zu zahlende Endpreis im Rahmen eines elektronischen
Buchungssystems bei jeder Angabe von Preisen f�r Flug-
dienste, einschließlich ihrer erstmaligen Angabe, auszu-
weisen, um einen effektiven Preisvergleich zu ermçgli-
chen (EuGH, GRUR 2015, 281 Rn. 34 f. – Air Berlin/
Bundesverband). Eine Gestaltung, bei der der Endpreis
erstmals am Beginn des eigentlichen Buchungsvorgangs
ausgewiesen wird, ist unzul�ssig (BGH, GRUR 2016, 392
Rn. 18 – Buchungssystem II).

34 Danach gen�gt der von der Beklagten vorgehaltene
„Preisfilter“ nicht den Anforderungen des Art. 23 Abs. 1
S. 2 der VO (EG) Nr. 1008/2008. Die erstmalige Preisan-
zeige erfolgt hierbei mit der Voreinstellung des Zahlungs-
mittels American Express, bei dessen Verwendung die
Servicepauschale nicht anf�llt. Ein Kunde, der dieses Zah-
lungsmittel nicht nutzt, vermag auf der Grundlage der
angezeigten Preise einen effektiven Preisvergleich nicht
vorzunehmen.

35 c) Dieser weitere Verstoß gegen Art. 23 Abs. 1 S. 2 der
VO (EG) Nr. 1008/2008 ist ebenfalls sp�rbar im Sinne des
§ 3 Abs. 2 UWG a. F. sowie des § 3 a UWG n. F. (siehe
Rn. 26).

36 4. Das Berufungsgericht hat ferner die geltend gemach-
ten Abmahnkosten zu Recht zugesprochen, weil die Ab-
mahnung nach dem Vorstehenden gem�ß § 12 Abs. 1 S. 2
UWG berechtigt war.

37 5. Ein Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH ge-
m�ß Art. 267 AEUV ist nicht veranlasst. [. . .]

Zust�ndiges Gericht bei Vertragsstrafe-
anspr�chen
BGH, Beschluss vom 19. 10. 2016 – I ZR 93/15
Volltext-ID: KuRL2017-180, www.kommunikationundrecht.de

ECLI:DE:BGH:2016:191016BIZR93.15.0

Verfahrensgang: OLG Schleswig, 9. 4. 2015 – 6 U 57/13;
LG Kiel, 12. 11. 2013 – 8 O 183/13

§ 13 Abs. 1 S. 1 UWG

Unabh�ngig von der Hçhe des geltend gemachten An-
spruchs wird die erstinstanzliche landgerichtliche Zu-
st�ndigkeit auch bei Vertragsstrafeanspr�chen be-
gr�ndet, die ihren Ursprung in einem auf einer wett-
bewerbsrechtlichen Abmahnung beruhenden Unterlas-
sungsvertrag haben. (Leitsatz der Redaktion)

Sachverhalt

Der Kl�ger, der Verband Sozialer Wettbewerb, mahnte
den Beklagten mit Schreiben vom 15. 7. 2009 wegen Wer-
beaussagen im Internet ab, die er als irref�hrend beanstan-
dete. Der Beklagte gab am 20. 7. 2009 eine strafbewehrte
Unterlassungsverpflichtungserkl�rung ab, die der Kl�ger
mit Schreiben vom 14. 8. 2009 annahm. Mit der vorliegen-
den Klage verlangt der Kl�ger vom Beklagten wegen eines
Verstoßes gegen die Unterlassungserkl�rung die Zahlung
einer Vertragsstrafe in Hçhe von 2500 J nebst Zinsen.

Das LG hat die Klage als unzul�ssig abgewiesen. Auf die
Berufung des Kl�gers hat das Berufungsgericht den Be-
klagten antragsgem�ß verurteilt (OLG Schleswig, GRUR-
RR 2015, 359 = WRP 2015, 1147). Das Berufungsgericht
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hat im Hinblick auf die Frage der Zul�ssigkeit der Klage
die Revision zugelassen. Mit der Revision, deren Zur�ck-
weisung der Kl�ger beantragt, begehrt der Beklagte die
Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils.

Aus den Gr�nden

II. Der Senat beabsichtigt, die vom Berufungsgericht zu-
gelassene Revision des Beklagten durch einstimmigen
Beschluss gem�ß § 552 a S. 1 ZPO zur�ckzuweisen. Ein
Vorgehen nach § 552 a ZPO ist im Streitfall zul�ssig (dazu
II. 1.). Die Voraussetzungen f�r die Zulassung der Revision
liegen nicht vor (dazu II. 2.). Die Revision hat zudem keine
Aussicht auf Erfolg (dazu II. 3.).

4 1. Der Umstand, dass der Senat dem Kl�ger f�r das
Revisionsverfahren Prozesskostenhilfe bewilligt und zu-
n�chst Termin zur m�ndlichen Verhandlung bestimmt hat,
steht einem Vorgehen nach § 552 a ZPO nicht entgegen.
[. . .]

13 2. Ein Grund f�r die Zulassung der Revision liegt nicht
vor. Insbesondere kann eine Entscheidung des Senats
keine einheitliche Rechtsprechung in der vom Berufungs-
gericht als kl�rungsbed�rftig angesehenen Rechtsfrage si-
chern, ob nach § 13 Abs. 1 S. 1 UWG die Landgerichte f�r
die Entscheidung �ber Anspr�che auf Grund von Vertrags-
strafeversprechen und Unterlassungsvertr�gen streitwert-
unabh�ngig ausschließlich zust�ndig sind.

14 a) Nach § 545 Abs. 2 ZPO kann die Revision nicht
darauf gest�tzt werden, dass das Gericht des ersten Rechts-
zuges seine Zust�ndigkeit zu Unrecht angenommen oder
verneint hat. [. . .]

15 b) Nach seinem Wortlaut erfasst § 545 Abs. 2 ZPO den
vorliegenden Fall nicht. [. . .]

16 3. Die Revision hat auch keine Aussicht auf Erfolg.

17 a) Ob die Annahme des Berufungsgerichts rechtsfehler-
haft ist, das LG sei gem�ß § 13 Abs. 1 S. 1 UWG f�r die
Vertragsstrafeklage sachlich zust�ndig, kann vom Senat
gem�ß § 545 Abs. 2 ZPO nicht nachgepr�ft werden. Das
bedeutet, dass er die vom Berufungsgericht angenommene
Zust�ndigkeit des erstinstanzlichen Gerichts ungepr�ft zu-
grunde zu legen hat (vgl. BGH, Beschl. v. 7. 11. 2006 –
VIII ZR 73/06, WuM 2006, 697).

18 b) Selbst wenn eine Pr�fungskompetenz des Senats
best�nde, erg�be sich nichts anderes. Nach § 13 Abs. 1
S. 1 UWG sind die Landgerichte f�r b�rgerliche Rechts-
streitigkeiten ausschließlich zust�ndig, in denen ein An-
spruch auf Grund des Gesetzes gegen den unlauteren
Wettbewerb geltend gemacht wird. Bei dem vorliegenden
Rechtsstreit handelt es sich um eine wettbewerbsrechtliche
Rechtsstreitigkeit im Sinne dieser Vorschrift.

19 aa) Allerdings ist die Frage, ob Anspr�che auf Grund
von Vertragsstrafeversprechen und Unterlassungsvertr�-
gen von der Zust�ndigkeitsregelung des § 13 Abs. 1 S. 1
UWG erfasst werden, in Rechtsprechung und Literatur
umstritten.

20 (1) Nach einer Ansicht wird die ausschließliche Zu-
st�ndigkeit der Landgerichte f�r derartige Anspr�che nach
§ 13 Abs. 1 S. 1 UWG wegen des Wortlauts der Vorschrift
verneint (OLG Rostock, GRUR-RR 2005, 176; GRUR
2014, 304; OLG Kçln, Urt. v. 5. 6. 2014 – 8 AR 68/14,
juris Rn. 10; Ahrens/B�hr, Der Wettbewerbsprozess,
7. Aufl., Kap. 17 Rn. 38; Retzer in Harte/Henning, UWG,
3. Aufl., § 13 Rn. 9; jurisPK-UWG/Hess, 3. Aufl., § 13
Rn. 11; Kçhler/Feddersen in Kçhler/Bornkamm, UWG,

34. Aufl., § 13 UWG Rn. 2; vgl. auch Schaub in Teplitzky,
Wettbewerbsrechtliche Anspr�che und Verfahren,
11. Aufl., Kap. 45 Rn. 5).

21 (2) Nach anderer Auffassung wird durch § 13 Abs. 1
S. 1 UWG unabh�ngig von der Hçhe des geltend gemach-
ten Anspruchs die erstinstanzliche landgerichtliche Zu-
st�ndigkeit auch bei Vertragsstrafeanspr�chen begr�ndet,
die ihren Ursprung in einem auf einer wettbewerbsrechtli-
chen Abmahnung beruhenden Unterlassungsvertrag haben
(OLG Jena, GRUR-RR 2011, 199; Gçtting/Nordemann/
Albert, UWG, 3. Aufl., § 13 Rn. 10; M�nchKomm.UWG/
Ehricke a. a. O. § 13 Rn. 10; M�nchKomm.UWG/Ottof�l-
ling a. a. O. § 12 Rn. 270; Großkomm.UWG/Z�lch,
2. Aufl., § 13 Rn. 9 ff.; Sosnitza in Ohly/Sosnitza a. a. O.
§ 13 Rn. 2; B�scher in Fezer/B�scher/Obergfell a. a. O.
§ 13 Rn. 7; Goldbeck, WRP 2006, 37, 38 f.).

22 bb) Die zuletzt genannte und vom Berufungsgericht
seiner Entscheidung zugrunde gelegte Ansicht trifft zu.
Dies ergibt sich aus einer am Gesetzeszweck orientierten
Auslegung von § 13 Abs. 1 UWG.

23 (1) Der Wortlaut des § 13 Abs. 1 S. 1 UWG setzt voraus,
dass Anspr�che „auf Grund“ des Gesetzes gegen den un-
lauteren Wettbewerb geltend gemacht werden. Durch den
wettbewerbsrechtlichen Vertrag, mit dem sich der Schuld-
ner gegen�ber dem Gl�ubiger strafbewehrt zur Unterlas-
sung einer nach § 3 oder § 7 UWG unzul�ssigen gesch�ft-
lichen Handlung verpflichtet, werden derartige Anspr�che
begr�ndet. Die vertragliche Unterlassungsverpflichtung
l�sst die Wiederholungsgefahr f�r den gesetzlichen Unter-
lassungsanspruch nach § 8 UWG entfallen, wobei die ver-
tragliche Verpflichtung in Form eines abstrakten Schuld-
anerkenntnisses im Wege der Schuldumschaffung an die
Stelle des gesetzlichen Anspruchs tritt (vgl. BGH, Urt. v.
12. 7. 1995 – I ZR 176/93, BGHZ 130, 288, 292 – Kurze
Verj�hrungsfrist; Urt. v. 5. 3. 1998 – I ZR 202/95, GRUR
1998, 953, 954 = WRP 1998, 743 – Altunterwerfung III).

24 (2) Dieses Verst�ndnis entspricht dem mit der Neure-
gelung der gerichtlichen Zust�ndigkeit in Wettbewerbssa-
chen in § 13 Abs. 1 UWG verfolgten Gesetzeszweck. Der
Gesetzgeber hatte das Ziel, statt der bisher gegebenen
streitwertabh�ngigen Zust�ndigkeit von Amts- und Land-
gerichten (vgl. § 27 Abs. 1 UWG in der bis zum 7. 7. 2004
geltenden Fassung i.V. m. § 23 Nr. 1, § 73 Abs. 1 GVG) eine
ausschließliche, streitwertunabh�ngige sachliche Zust�n-
digkeit der Landgerichte in Wettbewerbssachen einzuf�h-
ren, weil bei den Landgerichten aufgrund der dort streit-
wertbedingt �berwiegend anfallenden Wettbewerbssachen
der f�r die Behandlung dieser Sachen erforderliche Sach-
verstand und das notwendige Erfahrungswissen vorhanden
sind. Insbesondere sollten Rechtsstreitigkeiten, in denen
Abmahnkosten gem�ß § 12 Abs. 1 S. 2 UWG geltend ge-
macht werden und bei denen eine gewisse Wahrschein-
lichkeit f�r eine Unterschreitung der die Zust�ndigkeit
bestimmende Streitwertgrenze von 5000 J vorhanden ist,
in die Zust�ndigkeit der Landgerichte fallen, weil bei ihnen
als Vorfragen s�mtliche einschl�gigen wettbewerbsrecht-
lichen Fragen gepr�ft werden m�ssen. Zudem sollte mit
der Alleinzust�ndigkeit der Landgerichte der inhaltliche
Gleichklang mit § 140 Abs. 1 MarkenG, § 15 Abs. 1
GeschmMG a. F., § 27 Abs. 1 GebrMG, § 143 Abs. 1 PatG
und § 6 Abs. 1 UKlaG hergestellt werden (Begr�ndung der
Bundesregierung und Stellungnahme des Bundesrates zum
Entwurf eines Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb,
BT-Drs. 15/1487, S. 36, 44). Diese Erw�gungen gelten
gleichermaßen f�r die Behandlung von Streitigkeiten auf-
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grund von Vertragsstrafeversprechen und Unterlassungs-
vertr�gen, in denen �hnliche, spezifisch wettbewerbsrecht-
liche Probleme auftreten wie bei origin�ren Anspr�chen
aus dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb.
25 (3) Zwar heißt es in der Zust�ndigkeitsregelung in
§ 140 Abs. 1 MarkenG, ebenso wie in § 52 Abs. 1 DesignG
(fr�her § 15 Abs. 1 GeschmMG), § 27 Abs. 1 GebrMG und
§ 143 Abs. 1 PatG, dass sie f�r alle Klagen gilt, durch die
ein „Anspruch aus einem der in diesem Gesetz geregelten
Rechtsverh�ltnisse“ geltend gemacht wird, w�hrend § 13
Abs. 1 UWG auf alle b�rgerlichen Rechtsstreitigkeiten
anzuwenden ist, in denen ein „Anspruch auf Grund dieses
Gesetzes“ in Streit steht. § 6 UKlaG stellt dagegen �hnlich
wie § 13 Abs. 1 S. 2 UWG auf „Klagen nach diesem Ge-
setz“ ab. Angesichts des erkl�rten gesetzgeberischen Ziels,
mit § 13 Abs. 1 UWG einen inhaltlichen Gleichklang mit
anderen die streitwertunabh�ngige, ausschließliche erstin-
stanzliche Zust�ndigkeit der Landgerichte begr�ndenden
Vorschriften im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes
und nach dem Unterlassungsklagengesetz herzustellen,
steht der geringf�gig abweichende Wortlaut der Vorschrif-
ten einer �bereinstimmenden Auslegung nicht entgegen.
26 (4) Die Vorschriften, auf die die Gesetzesbegr�ndung
Bezug nimmt, werden weit ausgelegt (BGH, Beschl. v.
4. 3. 2004 – I ZR 50/03, GRUR 2004, 622 f.; Beschl. v.
22. 2. 2011 – X ZB 4/09, GRUR 2011, 662 Rn. 9). Sie
begr�nden nach nahezu einhelliger Meinung eine aus-
schließliche sachliche Zust�ndigkeit der Landgerichte f�r
Klagen aus strafbewehrten Unterlassungserkl�rungen.
Dies gilt f�r § 140 MarkenG (OLG M�nchen, GRUR-RR
2004, 190; Fezer, MarkenG, 4. Aufl., § 140 Rn. 6; Ingerl/
Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 140 Rn. 13; Hacker in Strç-
bele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 140 Rn. 6; B�scher in
B�scher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Ur-
heberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 140 MarkenG Rn. 11),
f�r § 143 Abs. 1 PatG (OLG D�sseldorf, GRUR 1984,
650), f�r § 52 DesignG (Eichmann in Eichmann/von Fal-
ckenstein/K�hne, DesignG, 5. Aufl., § 52 Rn. 9), f�r § 27
GebrMG (Grabinski/Z�lch in Benkard, PatG, 11. Aufl.,
§ 27 GebrMG Rn. 2) und f�r § 6 UKlaG (Palandt/Bassen-
ge, BGB, 75. Aufl., § 6 UKlaG Rn. 1; M�nchKomm.ZPO/
Micklitz, 4. Aufl., § 6 UKlaG Rn. 4; zu § 14 AGBG LG
M�nchen I, NJW-RR 1991, 1143; LG Karlsruhe, VuR
1992, 130). Dies muss auch f�r § 13 Abs. 1 UWG gelten.
[. . .] Streitwert der Revision: 2500 J.

Hinweis der Redaktion:

Das Revisionsverfahren ist durch Revisionsr�cknahme erledigt worden.

Kommentar
RA Michael Terhaag, LL.M. und
RA Christian Schwarz, D�sseldorf *

I. Einf�hrung

Sind die Landgerichte f�r Vertragsstrafeanspr�che aus
einer wettbewerbsrechtlichen Unterlassungserkl�rung
�ber §§ 13, 14 UWG zust�ndig, unabh�ngig von der Hçhe
des geltend gemachten Anspruchs? Lange Zeit war genau

diese Frage hoch umstritten. Ein �berwiegender Teil der
Stimmen in der Rechtsprechung sprach sich daf�r aus, bei
der Geltendmachung von Vertragsstrafen die gewçhn-
lichen Zust�ndigkeitsregelungen f�r vertragliche Anspr�-
che zugrunde zu legen. Doch in der j�ngeren Instanzen-
rechtsprechung zeichnete sich ab, dass diese Meinung
nicht mehr aufrecht gehalten wird. Nun hat sich der BGH
dazu ge�ußert.1

II. Bisherige Rechtsprechung

Der wohl �berwiegende Teil der bisherigen Rechtspre-
chung stellte darauf ab, dass es sich bei einem Unterlas-
sungsversprechen um einen Vertrag zwischen Gl�ubiger
und Schuldner handele. Es begr�nde eine neue und vom
urspr�nglichen Wettbewerbsverstoß selbstst�ndige Unter-
lassungsverpflichtung, die den gesetzlichen Unterlas-
sungsanspruch durch ein abstraktes Schuldanerkenntnis
oder Schuldversprechen ersetze.2 Vielmehr gehe es um
allgemeine vertragsrechtliche Gesichtspunkte, insbeson-
dere um die Vertragsauslegung.3 Der BGH hatte die Ant-
wort auf die Problematik bislang offen gelassen.4

Dabei dreht es sich immer wieder um die Frage, ob es sich
bei der Geltendmachung einer Vertragsstrafe um einen
„Anspruch auf Grund dieses Gesetzes“ im Sinne des § 13
UWG handele, welches die Zust�ndigkeit der Landgerich-
te begr�nden w�rde. Dies verneinten viele Gerichte bis-
lang. Streitigkeiten aus einem Vertragsstrafeversprechen
seien keine Streitigkeiten „auf Grund“ des UWG. Denn der
gesetzlich im UWG geregelte Unterlassungsanspruch sei
durch das Versprechen einer solchen Vertragsstrafe bei
einer Zuwiderhandlung ersetzt worden.5

Einer erweiterten Auslegung des § 13 UWG stehe der Wort-
laut entgegen – insbesondere im Vergleich zu Parallelrege-
lungen in § 104 UrhG, 143 PatG und § 140 MarkenG. Dass
der Gesetzgeber die dort verwendete Formulierung „in
einem der in diesem Gesetz geregelten Rechtsverh�ltnisse“
nicht in § 13 UWG �bernommen habe, verbiete es, auch
Vertragsstrafeanspr�che der Sonderzust�ndigkeit zu unter-
werfen.6 Zu den dort genannten „Rechtsverh�ltnissen“ ge-
hçrten sowohl gesetzliche als auch vertragliche.7 Eine sol-
che Auslegung sei anhand der Formulierung des § 13 UWG
nicht vorzunehmen.

Die Ablehnung der Anwendbarkeit des § 13 UWG bei
Vertragsstrafeversprechen bedeutet jedoch, dass in vielen
F�llen die Amtsgerichte f�r die Geltendmachung zust�n-
dig w�ren – sollte die geforderte Vertragsstrafe nicht hçher
als 5000 Euro sein. Das Argument, dass es in Wettbe-
werbssachen h�ufig auf die besondere Sachkunde der
Landgerichte (Kammer f�r Handelssachen) ankomme,
hielt die bisherige Rechtsprechung f�r nicht verf�nglich.
Bei der Verwirkung der Vertragsstrafe (§ 339 BGB) ginge
es schließlich nicht um die Feststellung eines Wettbe-
werbsverstoßes, sondern die Feststellung eines Vertrags-
verstoßes.8
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III. J�ngste Rechtsprechung

In der j�ngeren Rechtsprechung hat sich bereits eine �n-
derung angek�ndigt. Wie beispielsweise das OLG Schles-
wig9 entschieden hat, ist im Wege der teleologischen
Auslegung geboten § 13 Abs. 1 UWG so zu interpretieren,
dass auch Vertragsstrafeanspr�che von der sachlichen Zu-
st�ndigkeit der Landgerichte erfasst sind.

Diese Rechtsansicht hat der BGH nunmehr in seinem
aktuellen Hinweisbeschluss best�tigt. Die Regelungsab-
sicht des § 13 UWG lasse sich zwanglos auf alle Klagean-
spr�che erweitern, die – mçgen sie auch nicht gesetzlicher,
sondern vertraglicher Natur sein – einen engen Zusam-
menhang mit den Bestimmungen im UWG aufwiesen.

Auch das OLG Th�ringen10 h�lt § 13 UWG f�r anwend-
bar. Die Neuformulierung von § 13 Abs. 1 UWG durch die
Novellierung des UWG 2004 beruhe auf zwei Erw�gungen
des Gesetzgebers: Zum einen solle wettbewerbsrechtlich
spezifischer Arbeitsaufwand bei den Amtsgerichten ver-
mieden werden. Und zum anderen soll ein inhaltlicher
Gleichklang mit anderen Zust�ndigkeitsvorschriften im
gewerblichen Rechtsschutz11 hergestellt werden. Die Zu-
st�ndigkeitskonzentration bei den Landgerichten m�sse
deshalb nicht nur f�r Anspr�che gelten, die die Erstattung
von Abmahnkosten betreffen, und deren Anspruchsgrund-
lage im UWG selbst erw�hnt ist („kleiner Wettbewerbs-
prozess“), sondern auch f�r Vertragsstrafeanspr�che.12

Letztlich sollten durch die Regelung des § 13 Abs. 1 UWG
die Amtsgerichte entlastet und die Sachkunde der Land-
gerichte genutzt werden. Denn bei der Auslegung der
vertraglichen Regelung zur Bestimmung der Reichweite
des Versprechens von Vertragsstrafen seien zumeist lau-
terkeitsrechtliche Fragen betroffen,13 f�r welche die Er-
fahrung der Landgerichte notwendig sei.

Auch das LG Mannheim hielt § 13 Abs. 1 UWG f�r an-
wendbar.14 Wegen der insoweit identischen gesetzlichen
Formulierung in § 14 UWG bestehe auch in çrtlicher Hin-
sicht f�r die Vertragsstrafe derselbe besondere Gerichts-
stand des Begehungsorts wie f�r gesetzliche Anspr�che.

Dieser Argumentation schloss sich das LG Frankfurt an.15

Die Vorschriften der §§ 13, 14 UWG seien wegen ihrer
gleichlautenden Formulierung „auf Grund dieses Geset-
zes“ einheitlich auszulegen. Daran kçnne auch der Um-
stand nichts �ndern, dass § 13 Abs. 1 UWG von der Gel-
tendmachung eines „Anspruchs auf Grund dieses Geset-
zes“ und § 14 Abs. 2 S. 1 UWG von „Klagen auf Grund
dieses Gesetzes“ spreche. F�r Anspr�che kçnne von vorne-
herein keine çrtliche Zust�ndigkeit bestehen, sondern nur
f�r Klagen. Daf�r, dass mit der abweichenden Wortwahl in
§§ 13, 14 UWG ein Bedeutungsunterschied verbunden
w�re, fehle jeder Hinweis.

Die Formulierung „auf Grund diese Gesetzes“ in §§ 13, 14
UWG sei ihrem Wortlaut nach auch nicht zwingend so zu
verstehen, dass darunter nur Anspr�che bzw. Klagen fal-
len, die unmittelbar auf eine Norm des UWG gest�tzt sind.
Unter die Gesetzesfassung kçnnten ebenso gut Klagen und
Anspr�che fallen, die ihre Grundlage nur mittelbar im
UWG h�tten, wie insbesondere wettbewerblich begr�ndete
Vertragsstrafeversprechen.16

IV. BGH

Der BGH setzt die Linie der j�ngeren Rechtsprechung fort
und nimmt eine am Gesetzeszweck orientierte Auslegung
des § 13 Abs. 1 UWG vor.17 Der BGH f�hrt in seinem

Beschluss aus, dass durch einen wettbewerbsrechtlichen
Vertrag, mit dem sich der Schuldner gegen�ber dem Gl�u-
biger strafbewehrt zur Unterlassung einer unzul�ssigen
gesch�ftlichen Handlung verpflichtet, Anspr�che „auf
Grund“ des UWG begr�ndet werden. Die vertragliche
Unterlassungsverpflichtung lasse die Wiederholungsge-
fahr f�r den gesetzlichen Unterlassungsanspruch nach § 8
UWG entfallen, wobei die vertragliche Verpflichtung in
Form eines abstrakten Schuldanerkenntnisses im Wege der
Schuldumschaffung an die Stelle des gesetzlichen An-
spruchs trete.

Dieses Verst�ndnis entspreche dem mit § 13 Abs. 1 UWG
verfolgten Gesetzeszweck. Der Gesetzgeber h�tte das Ziel
gehabt, statt der bisher gegebenen streitwertabh�ngigen
Zust�ndigkeit von Amts- und Landgerichten eine aus-
schließliche, streitwertunabh�ngige sachliche Zust�ndig-
keit der Landgerichte in Wettbewerbssachen einzuf�hren.
Dort w�rden der erforderliche Sachverstand und das not-
wendige Erfahrungswissen vorhanden sein, aufgrund der
dort streitwertbedingt �berwiegend anfallenden Wettbe-
werbsangelegenheiten.

Zudem solle mit der Alleinzust�ndigkeit der Landgerichte
der inhaltliche Gleichklang mit § 140 Abs. 1 MarkenG,
§ 15 Abs. 1 GeschmMG a. F., § 27 Abs. 1 GebrMG, § 143
Abs. 1 PatG und § 6 Abs. 1 UKlaG hergestellt werden.
Diese Erw�gungen gelten gleichermaßen f�r die Behand-
lung von Streitigkeiten aufgrund von Vertragsstrafever-
sprechen und Unterlassungsvertr�gen, in denen �hnliche,
spezifisch wettbewerbsrechtliche Probleme auftreten wie
bei origin�ren Anspr�chen aus dem Gesetz gegen den
unlauteren Wettbewerb. Ein geringf�gig abweichender
Wortlaut der genannten Vorschriften stehe einer �berein-
stimmenden Auslegung nicht entgegen. Diese w�rden weit
ausgelegt. Die genannten Vorschriften begr�ndeten nach
nahezu einhelliger Meinung eine ausschließliche sachliche
Zust�ndigkeit der Landgerichte f�r Klagen aus strafbe-
wehrten Unterlassungserkl�rungen. Dies m�sse auch f�r
§ 13 Abs. 1 UWG gelten.

V. Fazit

Der Hinweisbeschluss des BGH schafft Klarheit f�r eine
hçchst umstrittene Rechtsfrage. Als Konsequenz dieser
Entscheidung muss nun auch der sogenannte fliegende
Gerichtsstand aus § 14 UWG f�r Vertragsstrafeanspr�che
anwendbar sein – selbst, wenn der BGH sich dazu nicht
explizit ge�ußert hat. Die identische Formulierung der
§§ 13, 14 UWG l�sst keinen anderen Schluss zu.

Es ist im Ergebnis richtig, auch Anspr�che auf Zahlung aus
einem Vertragsstrafeversprechen unter §§ 13, 14 UWG zu
subsumieren. Auch diese Anspr�che resultieren aus einem
Wettbewerbsverstoß, �ber welche nur fachlich versierte
Landgerichte entscheiden sollten.18 So sind bei der Ausle-
gung einer strafbewehrten Unterlassungserkl�rung h�ufig
sehr wettbewerbsspezifische Probleme zu eruieren. Man
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denke allein an die Frage, ob eine sogenannte „kernglei-
cher Verletzungshandlung“ anzunehmen ist. Dies setzt oft
eine genaue, fachgerechte Pr�fung voraus – die nicht selten
schwer f�llt.
Die Entscheidung entspricht auch dem Willen des Gesetz-
gebers. In der Begr�ndung zur �nderung des § 13 Abs. 1
UWG heißt es:19 „F�r den Richter am AG bedeuten ver-
einzelte UWG-Sachen einen unverh�ltnism�ßigen Einar-
beitungsaufwand. Die geringe Zahl von F�llen l�sst einen
Aufbau UWG-spezifischer Erfahrung bei den Amtsgerich-
ten nicht zu.“ In solchen Verfahren geriete der UWG-spe-
zifische Arbeitsaufwand oft an die Grenze des Unverh�lt-
nism�ßigen, was sich mçglicherweise auch auf die Qualit�t
der Entscheidungen auswirken kçnne.
So wird zudem f�r den in der Praxis regelm�ßig stattfin-
denden Fall eines parallel geltend zu machenden Unterlas-
sungsanspruchs, wegen der neuen Wiederholungsgefahr,
sichergestellt, dass nicht Unterlassung und Vertragsstrafe
von zwei unterschiedlichen Gerichten – womçglich AG
und LG parallel – beurteilt werden. W�rde man dies anders
sehen, w�ren inhaltlich divergierende Urteile der Gerichte
und eine unnçtige Verfahrensh�ufung zu bef�rchten.20 Das
kann niemand wollen.

19 BT-Drs. 15/1487, S. 36.
20 So i. E. auch: LG Frankfurt, 10. 2. 2016 – 2-06 O 344/15.

Ordnungsgeld-Hçhe bei rechtswidrig
verçffentlichtem Video in sozialem
Netzwerk
BGH, Beschluss vom 8. 12. 2016 – I ZB 118/15
ECLI:DE:BGH:2016:081216BIZB118.15.0

Verfahrensgang: OLG D�sseldorf, 17. 9. 2015 – I-20 W 69/15;
LG D�sseldorf, 21. 5. 2015 – 12 O 78/15

§ 890 Abs. 1 ZPO

[1.] Bei der Festsetzung eines Ordnungsgeldes nach
§ 890 Abs. 1 ZPO sind die wirtschaftlichen Verh�ltnisse
des Zuwiderhandelnden zu ber�cksichtigen. (Leitsatz
des Gerichts)

[2.] Die Schuldnerin hat dadurch gegen die titulierte
Unterlassungsverpflichtung verstoßen, dass sie die den
Gl�ubiger zeigende Videoaufnahme und deren Begleit-
text nicht von der fraglichen Internetseite entfernt hat.
Die Verpflichtung zur Unterlassung einer Handlung,
durch die ein fortdauernder Stçrungszustand geschaf-
fen wurde, ist regelm�ßig dahin auszulegen, dass sie
nicht nur die Unterlassung derartiger Handlungen,
sondern auch die Vornahme mçglicher und zumutba-
rer Handlungen zur Beseitigung des Stçrungszustands
umfasst. (Leitsatz der Redaktion)

Sachverhalt

Der Gl�ubiger ist Polizeibeamter. Er war am 2. 3. 2015 bei
einer „D�gida“-Demonstration in D�sseldorf als Unterab-
schnittsleiter eingesetzt. Die Schuldnerin war Organisato-
rin der „D�gida“. Sie hat im unmittelbaren Anschluss an
die Demonstration ein den Gl�ubiger zeigendes Video auf
der Facebookseite von „D�gida“ im Internet eingestellt, in
dessen Begleittext sie den namentlich genannten Gl�ubi-

ger der „Stasi Methoden“ bezichtigte. In der anschließen-
den Versammlung hat sie auf diese Aufnahme hingewiesen
und die Zuhçrer zum Teilen des Videos aufgefordert.

Das LG hat der Schuldnerin auf Antrag des Gl�ubigers im
Wege der einstweiligen Verf�gung durch Beschl. v. 26. 3.
2015 unter Androhung von Ordnungsmitteln untersagt, die
Videoaufnahme des Gl�ubigers zu verbreiten oder çffent-
lich zur Schau zu stellen, insbesondere wie auf der (n�her
bezeichneten) Facebookseite von „D�gida“ geschehen,
oder auf dieser Internetseite den Namen des Gl�ubigers
und seine berufliche Funktion zu benennen und zu behaup-
ten, er habe mehrfach am Rande der „D�gida“-Demons-
tration so getan als sei er normaler Demonstrant, dann habe
er hinterr�cks Beteiligte angesprochen, um an Informatio-
nen zu kommen, das seien „Stasi Methoden“. Eine Aus-
fertigung des Beschlusses ist der Schuldnerin am 28. 3.
2015 durch den Gerichtsvollzieher zugestellt worden.

Der Gl�ubiger hat mit anwaltlichem Schriftsatz vom 2. 4.
2015 die Festsetzung eines Ordnungsgeldes gegen die
Schuldnerin beantragt, weil die Videoaufnahme und deren
Begleittext immer noch �ber die fragliche Internetseite
abrufbar waren.

Das LG hat gegen die Schuldnerin ein Ordnungsgeld von
4000 J festgesetzt, sowie ersatzweise f�r den Fall, dass
dieses nicht beigetrieben werden kann, f�r je 1000 J einen
Tag Ordnungshaft. Dagegen hat die Schuldnerin sofortige
Beschwerde eingelegt, mit der sie sich auch gegen die
Hçhe des festgesetzten Ordnungsgeldes gewandt hat. Dazu
hat sie vorgetragen, sie sei arbeitslos und kçnne kaum ihren
Lebensunterhalt bestreiten. Das Beschwerdegericht hat
den Beschluss des LG unter Zur�ckweisung des weiterge-
henden Rechtsmittels teilweise abge�ndert. Es hat das vom
LG festgesetzte Ordnungsgeld auf 750 J erm�ßigt und es
bei den vom LG festgesetzten vier Tagen Ersatzordnungs-
haft belassen. Mit seiner vom Beschwerdegericht zugelas-
senen Rechtsbeschwerde erstrebt der Gl�ubiger die Wie-
derherstellung des landgerichtlichen Beschlusses.

Aus den Gr�nden

II. Das Beschwerdegericht hat angenommen, der Antrag
des Gl�ubigers auf Festsetzung eines Ordnungsgeldes sei
dem Grunde nach gerechtfertigt. [. . .] Das vom LG gegen
die Schuldnerin festgesetzte Ordnungsgeld sei nach diesen
Maßst�ben auf 750 J herabzusetzen. [. . .]

8 III. Die vom Beschwerdegericht zugelassene Rechtsbe-
schwerde ist statthaft (§ 574 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 Fall 1, Abs. 3
S. 2 ZPO) und auch sonst zul�ssig (§ 575 ZPO). Die f�r die
Zul�ssigkeit der Rechtsbeschwerde erforderliche Be-
schwer ergibt sich bereits daraus, dass der Beschluss des
Beschwerdegerichts durch die Erm�ßigung des Ordnungs-
geldes f�r den Gl�ubiger nachteilig vom Beschluss des LG
abweicht. Es kann danach offenbleiben, ob ein Gl�ubiger,
der – wie der Rechtsbeschwerdef�hrer – in seinem Antrag
auf Festsetzung eines Ordnungsgeldes weder einen kon-
kreten Betrag noch eine ungef�hre Grçßenordnung des
Ordnungsgeldes genannt hat, beschwert ist oder beschwert
sein kann, wenn das Gericht die Hçhe des Ordnungsgeldes
nach seinem Ermessen festgesetzt hat (vgl. OLG D�ssel-
dorf, VuR 2015, 71, 72 m. w. N.; vgl. auch BGH, Beschl. v.
19. 2. 2015 – I ZB 55/13, NJW 2015, 1829 Rn. 15).

9 IV. Die Rechtsbeschwerde ist nicht begr�ndet. Das Be-
schwerdegericht hat das gegen die Schuldnerin festgesetz-
te Ordnungsgeld ohne Rechtsfehler auf 750 J erm�ßigt und
es bei der festgesetzten Ersatzordnungshaft von vier Tagen
belassen.
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